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(2) Personen unter 16 Jahren dürfen pyrotechnische Er
zeugnisse der Gruppe 3 nur unter Aufsicht von Erziehungs
berechtigten abbrennen.

(3) Die Räte der Städte und Gemeinden können auf der 
Grundlage des § 7 Abs. 1 des Gesetzes die Verwendung von 
pyrotechnischen Erzeugnissen der Gruppe 3 im Bereich von 
explosionsgefährdeten Objekten sowie von Objekten mit 
hoher Brandgefährdung in Abstimmung mit der zuständigen 
Dienststelle der Deutschen Volkspolizei untersagen.

(4) Die Verwendung der pyrotechnischen Erzeugnisse der 
Gruppe 4 unterliegt keinen Beschränkungen.

§16
Verwendung pyrotechnischer Erzeugnisse 

der Gruppen 5 und 6
(1) Die Verwendung von pyrotechnischen Erzeugnissen der 

Gruppen 5 und" 6 ist durch die Minister und Leiter der an
deren zentralen Staatsorgane, der wirtschaftsleitenden Or
gane sowie Leitungen gesellschaftlicher Organisationen in 
eigener Zuständigkeit zu regeln.

(2) Für die Verwendung bestimmter pyrotechnischer Er
zeugnisse der Gruppen 5 und 6 kann der Erwerb eines Befä
higungsnachweises gefordert werden. Die Entscheidung dar
über trifft das für die Genehmigung der pyrotechnischen 
Erzeugnisse zuständige staatliche Organ.

§17
Verbot der Verwendung pyrotechnischer Erzeugnisse

Die Verwendung pyrotechnischer Erzeugnisse in Verkehrs
mitteln, öffentlichen Gebäuden und gesellschaftlich genutz
ten Einrichtungen ist verboten. Dieses Verbot gilt nicht für 
die Verwendung pyrotechnischer Erzeugnisse der Gruppe 4 
in Räumlichkeiten sowie für die Verwendung pyrotechnischer 
Erzeugnisse zur Erzielung bestimmter Effekte in Theater
aufführungen, Filmstudios u. ä.

§18
Inkrafttreten

(1) Diese Durchführungsbestimmung tritt am 1. Oktober 
1982 in Kraft.

(2) Gleichzeitig tritt die Anordnung Nr. 2 vom 11. Novem
ber 1966 zum Sprengmittelgesetz (GBl. II Nr. 137 S. 868) 
außer Kraft.

Berlin, den 31. März 1982

Der Minister des Innern
und

Chef der Deutschen Volkspolizei
D i c k e l

Anordnung 
über die Aufgaben und Arbeitsweise 

der Berufsfachkommissionen 
bei den für die Facharbeiterberufe 

verantwortlichen Organen

vom 25. Februar 1982

Im Einvernehmen mit den Leitern der zuständigen zentra
len Staatsorgane und in Übereinstimmung mit dem Bundes
vorstand des Freien Deutschen Gewerkschaftsbundes wird 
in Verwirklichung des § 6 Abs. 2 Buchst, e und § 7 Abs. 4 
Buchst, d der Verordnung vom 29. November 1979 über die 
Verantwortung und die Aufgaben bei der Leitung der Berufs
bildung (GBl. I Nr. 44 S. 448) in Verbindung mit § 7 Abs. 1 der 
Verordnung vom 7. Mai 1970 über die Systematik der Ausbil
dungsberufe (GBl. II Nr. 47 S. 348) folgendes angeordnet:

§ 1
Geltungsbereich

Diese Anordnung gilt für Kombinate, Betriebe, Genossen
schaften und Einrichtungen sowie staatliche und wirtschafts
leitende Organe (nachfolgend Betriebe genannt).

§ 2
Bildung und Verantwortung der Berufsfachkommissionen

(1) Das gemäß der Systematik der Ausbildungsberufe für 
die Bestimmung des Inhalts und Profils eines Facharbeiter
berufes verantwortliche Organ (nachfolgend verantwortliches 
Organ genannt)1 hat für den jeweiligen Facharbeiterberuf 
eine Berufsfachkommission zu bilden.

(2) Die Tätigkeit der Berufsfachkommission erfolgt nach 
den vom Staatssekretariat für Berufsbildung herausgegebenen 
Grundsätzen zur Durchführung der staatlichen Bildungspo
litik auf dem Gebiet der Berufsbildung und den verbindlichen 
Festlegungen zur Bestimmung und weiteren Entwicklung des 
Bildungs- und Erziehungsinhaltes der Facharbeiterausbildung 
sowie zur Erarbeitung der Ausbildungsunterlage und lehr
planbegleitenden Materialien.1 2 Sie arbeitet auf der Grundlage 
von Orientierungen des übergeordneten zentralen Staatsorgans 
und entsprechenden Aufgabenstellungen des verantwortlichen 
Organs.

(3) Die Berufsfachkommission hat im Auftrag des Leiters 
des verantwortlichen Organs die Bestimmung und Weiter
entwicklung des Inhalts und Profils eines Facharbeiterberufes 
entsprechend den Erfordernissen der gesellschaftlichen Ent
wicklung und des wissenschaftlich-technischen Fortschritts 
durchzuführen. Dabei sind die volkswirtschaftlichen Anfor
derungen, die sich für den jeweiligen Facharbeiterberuf er
geben, zu berücksichtigen.

(4) Die Berufsfachkommission ist Verantwortlich für die 
Erarbeitung der Berufs- und Qualifikationscharakteristik, der 
Ausbildungsunterlage, der Ausrüstungsnormative, des Berufs
bildes für .die Berufsberatung und unterbreitet Vorschläge für 
die Weiterbildung der Lehrkräfte sowie für die Entwicklung 
der berufsbildenden Literatur, Unterrichtsmittel und Unter
richtshilfen. Für den Inhalt der allgemeinen Grundlagenbil
dung im jeweiligen Facharbeiterberuf gelten die zentralen 
staatlichen Festlegungen.

§3
Aufgaben der Berufsfachkommission

Von der Berufsfachkommission sind folgende Aufgaben zu 
losen:

a) die Auswertung der gesellschaftlichen, ökonomischen und 
wissenschaftlich-technischen Entwicklung sowie der Auf
gaben auf dem Gebiet der Landesverteidigung hinsicht
lich der Auswirkungen auf die Bestimmung und Weiter
entwicklung des Inhalts und Profils des Facharbeiter
berufes;

b) die Durchführung von Berufsanalysen einschließlich der 
Erarbeitung der Berufs- und Qualifikationscharakteristik 
als Grundlage für die Bestimmung der Anforderungen 
an den Inhalt und das Profil des Facharbeiterberufes;

c) die Erarbeitung und Weiterentwicklung der Ausbildungs
unterlage (Berufsbild, Stundentafel, Unterrichtsorganisa
tion, Prüfungsgebiete, Lehrpläne) unter Berücksichtigung 
der Vorleistungen der zehnklassigen allgemeinbildenden 
polytechnischen Oberschule und des Inhalts der Grund
lagenfächer;

d) die Erarbeitung und Weiterentwicklung des Berufsbil
des für die Berufsberatung;

1 Vgl. Anlage der Durchführungsbestimmung zur Verordnung über 
die Systematik der Ausbildungsberufe, z. Z. gilt die Durchführungs
bestimmung vom 15. Mal 1980 (Sonderdruck Nr. 1036 des Gesetz
blattes).

2 vgl. Richtlinie vom 25. Februar 1982 zur Inhaltsbestimmung, Ent
wicklung von Ausbildungsunterlagen und lehrplanbegleitenden Mate
rialien für Facharbeiterberufe (Staatsverlag der DDR, Berlin 1982).


